
dergleichen werden den daran beteiligten Arbeitern, wenn sie
dadurch ein Verdienstentgang trifft, der durch andere Arbeits—
verteilung nicht ausgeglichen' werden kann, für die Dauer der
Störungbis zum Ablauf des 12 Arbeitstages mit den in den
Lohntabellen noch feftzulegenden Zeit- oder Richtlöhnen eni—
sprechend dem entstandenen Ausfall entschädigt (Anlage).

Hierfür haben die Arbeiter ihnen angebotene, ihren Kennt—
nissen und Fahigkeiten entsprechende Arbeiten zu leiften.

Verspäteter Arbeitsanfang bis' zu einer halben Stunde
täglich wird nicht bergütet, inseweit der Gesamtausfall inner
halb einer Arbeitswoche 18EStunden nicht übersteigt. Der
Ausfall an Arbeitszeit ist im Rahmen der gleichen dder der
folgenden Woche nach Anhörung der geseßlichen Betriebs—
vertretung nachzuholen (Anlage).

Die Regelung der durch Fehlen eines Kompagnisten oder
Hilfsgrbeiters entstehenden Verdienstausfälle ist durch bezirk
liche Vereinbarung festzulegen.

818.

*eranng von Streitigtzeiten.
Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrage und den bezirk—

sahen Lohntafeln ergeben, sind durch Tarifschiedsgerichte zu
regeln.


